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RATGEBER

Ifers/c//£/7//7j/efl
Änderungen in der Besteuerung von Leibrenten
Ich beziehe seit zwei Jahren
die AHV und eine Leibrente,
die ich anlässlich meiner Pen-

sionierung aus der Freizügig-
keitsleistung der Pensions-
kasse (300000 Franken) er-
warb. Unlängst habe ich ei-

nen namhaften Betrag geerbt,
der mich finanziell unabhän-
gig macht. Ich möchte des-

halb die Rente zurückkaufen
und das Kapital selbst inves-
tieren? Ist dies möglich?

Möglich ist ein Rückkauf bei
Leibrenten in der Regel im-

mer, sofern Rückgewähr ein-

geschlossen wurde (beim Tod
des Versicherten gehen noch
nicht ausbezahlte Rententeile
an die Begünstigten). Grund-
sätzlich ist auch Ihrem Vorha-
ben zuzustimmen, Ihr gesam-
tes Vermögen selbst zu inves-
tieren. Damit lässt sich weit
mehr herausholen als mit
einer Rente, die nur bei über-
durchschnittlich langem Le-
ben einigermassen rentabel
ist. Gleichwohl ist von dem

geplanten Schritt abzuraten,
weil bei einem Rückkauf die
vollen Kosten abgezogen wer-
den. 7300 Franken gehen un-
widerruflich für die Eidge-
nössische Stempelsteuer weg,
etwa 10000 Franken hat der

Agent als Provision erhalten
und.3000 Franken zwackte
die Gesellschaft für den Ver-

waltungsaufwand ab. Macht
summa summarum 20300
Franken, die verloren sind.
Ebenfalls gegen einen Rück-
kauf spricht, dass das Netto-
kapital unverzinst ausbezahlt
wird. Dies fällt vor allem dann
ins Gewicht, wenn zwischen
Antritt der Rente und Rück-
kauf bereits mehrere Jahre
verstrichen sind.

Gemäss einem neuen,
nicht veröffentlichten Bun-
desgerichtsurteil untersteht
ein Rückkauf neuerdings der
direkten Bundessteuer. Zwar
gilt der in der gebundenen
Vorsorge 3a verwendete, we-
sentlich günstigere Satz, doch
die Rückkaufssumme wird da-

durch zusätzlich geschmälert.
Man kann über diesen Ent-
scheid, ein und dasselbe Ein-
kommen doppelt zu besteu-

ern, nur den Kopf schütteln.
Bei dessen Entstehen kommt
ja der Steuerpflichtige bereits
einmal zur Kasse.

Die Lausanner Richter ha-
ben auch den Rückkauf einer
aufgeschobenen, also noch
nicht angetretenen Rente der

Steuerpflicht unterstellt.
Rückkäufe während der Auf-

schubzeit gingen bisher steu-
erfrei aus, sofern die für Ein-
malprämien oder periodische
Prämien geltenden Bestim-

mungen eingehalten worden
waren. Also auch hier ein Ent-
scheid zu Gunsten des Fiskus;
der Freiraum für das von der

Einkommenssteuer befreite
Versicherungssparen wird im-
mer mehr eingeschnürt.

Fazit: Rückkäufe von auf-

geschobenen oder laufenden
Leibrenten sind ein unrentab-
les Geschäft.

Dr. Hansruecfz Berger

Unser Kaninchen ist plötzlich aggressiv
Unser Kaninchen (4 Monate,
weiblich) ist seit kurzem ag-
gressiv. Wenn man in ihren
Käfig greift, springt sie einem
fast fauchend entgegen und
zwickt und beisst. Das Glei-
che kann passieren, wenn sie

in der Wohnung herumhop-
pelt und man ihr zu nahe
kommt.

Kaninchen sehen süss aus, so

richtig zum Knuddeln. Trotz
ihres niedlichen Aussehens
sind sie aber keine Schmuse-

tiere, sondern ausgesproche-
ne Fluchttiere. Um sie nicht
zu erschrecken, muss man im
Umgang mit ihnen gewisse
Regeln beachten. Sonst zeigen
die Tiere, sobald sie erwach-

sen sind, plötzlich Abwehr-
verhalten wie Ihre Häsin.

Häufig kommt es aus Un-
wissenheit zu solchen Miss-

Verständnissen zwischen Ka-
ninchen und Menschen. Ich
glaube Ihnen sofort, dass sie

Ihrer Häsin niemals etwas Bö-
ses tun wollten oder wissent-
lieh weh getan haben.

Es gibt zwei Hauptursa-
chen, weswegen ein Kanin-
chen verängstigt und aggres-
siv auf Menschen reagiert:
• Falsches Aufheben und

Herumtragen.
• Aufheben zum falschen

Zeitpunkt.
Bekannt ist beim Kanin-

chen der typische Nackengriff:
Man greift grosszügig die
lockere Haut im Nacken über
den Schulterblättern und be-

ginnt das Tier hochzuheben.
Dann muss man aber mit der
anderen Hand sofort nachgrei-
fen und das relativ schwere
Hinterteil unterstützen. Hängt
das Tier nur im Nackenfell, tut

Urgemütliches Familienhotel mit allen Einrichtungen
für den anspruchsvollen Gast.

Alle Zimmer mit Bad/WC/DU, Telefon, TV, Radio, Minibar, Safe.
Im Dörfchen Laax sehr ruhig und romantisch gelegen.
Schöner Garten zum Entspannen, direkt am Laaxersee.

Preis pro Person pro Tag HP Fr. 92.-

Jasser sind sehr willkommen, der Teppich ist immer bereit.

7031 Laax Graubünden Tel. 081 921 47 00
Farn. R. und S. Döbeli Fax 081 921 48 55

V ^

5" p i f 4 /a/trp« pr/ö/gre/c/t/
Jass- und Wanderferien

im ***Hotel Mira Val, Flims GR
(bekannt vom «Samschtig-Jass»!)

•SH/w-Rras /«/' den ftüc/jensfeger: / ftüc/re G7f,1?/.S'-/l»/c»//;«//
In der Jass- und Wanderpauschale inbegriffen sind:

- 7 Tage im DZ mit Balkon, DU/WC, Telefon, Fernseher, Radio und Halbpension.
- 2 geführte, leichtere Wanderungen in der schönen Region Flims/Laax/Falera.
- 5 Jassabende (Schieberjass). Die Partner werden täglich ausgelost. Schöne Preise.

- 1 Abschlussabend mit Unterhaltung und Rangverkündigung.
f/zisgrg Pate/t:

Woche 1:17. Juni bis 24. Juni 2000 Woche 3: 23. Sept. bis 30. Sept. 2000
Woche 2: 24. Juni bis 1. Juli 2000 Woche 4: 30. Sept. bis 7. Okt. 2000

1 Woche im Fühling/Herbst 2000 nur Fr. 750 - pro Person im DZ
Auskunft: Telefon 081 911 12 50, Fax 081 911 28 10

E-Mail: hotel.miraval.flims@spin.ch oder www.flims.ch./miraval

Bis bald im //d/c/ A//>« H// m F7////.V.
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